
Satzung EuroBiz — Studenten Eurooas bauen auf internationale
Zusammenarbeit e . V.

5 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen Euroßiz Studenten Europas

bauen auf internationale Zusammenarbeit. Er soll zum
01.03.1992 in das Vereinsregister eingetragen werden: nach
der Eintragung lautet der Name Eurobiz — Studenten Europas
bauen auf internationale Zusammenarbeit e.V.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Paderborn.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

5 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnütziqkeit
1. Der Zweck des Vereins besteht in der völkerverständigenden

Tätigkeit der Betreuung europäischer Gaststudenten der
Universität—Gesamthochschule Paderborn, der Veranstaltuna
von Projekten für diese Studenten sowie in der Information
Paderborner Studenten, die ein Äuslandsstudium planen.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar aemein—
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts steuerbegünstigte
Zweck& der Abgabenordnung.

3. Der Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt keine eigen—
wirtschaftlichen Zwecke.

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßiaen
Zwecke verwendet werden. Die Mitalieder erhalten keine Zu
wendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person
durch Ausgaben. die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen beaünstiqt werden.

5. Bei Auf lösuna oder Aufhebung des Vereins oder bei Weatail
seines bisherigen Zweckes fällt das Vermogen des Vereins an
die Blindenschule Paderborn, die es unmittelbar und aus—
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

)
3 3 Erwerb der Mitgliedschaft
i. Mitglied des Vereins kann jeder weraen. der die Zieles des

Vereins unterstützt.
2. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantraa nach

pflichtgemäßem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags braucht
er dem Äntragsteller die Gründe nicht mitzuteilen.

3. Nach Aufnahme in den Verein erhält das Mitglied einen Mit—
gl iedsausweis.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluß, Streichung

von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein.
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung aeaen—

über dem Vorstand. Der Austritt kann jederzeit erfolgen;
eine Rückerstattung des Mitaliedsbeitraaes erfolgt nicht.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstands von der Mit—
gliederliste gestrichen werden. wenn es mit der Zahlung von
Mitgliedsbeiträgen mehr als einen Monat im Rückstand ist.
Der Beschluß des Vorstands über die Streichung wird dem
Mitglied und der Mitgliederversammlung mitaeteiit.

/2



—2—

4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in Grober Weise die Interessen
des Vereins verletzt, kann es durch Beschluß des Vorstands
aus dem Verein ausgeschlossen werden. Der Beschluß des Vor—
stands ist schriftlich zu bearünden und dem Mitglied zuzu—
senden.
Gegen den Beschluß des Vorstands kann das Mitalied Berufung
an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist in
nerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vor
stand einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach
fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitaliederversamm
lung einzuberufen, die abschließend über den Ausschuß ent
scheidet.

§ 5 Mitqliedsbeiträqe
1. Von den Mitgliedern werden Beiträae erhoben.
2. Die Beiträge werden zu Beginn eines Jeden Semesters fällig.
3. Die Höhe der Beiträge wird von der Mitaliederversammlung

festgesetzt.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitaliederver—
sammlung.

§ 7 Vorstand
1. Der Vorstand des Vereins im Sinne von 3 26 BGB besteht aus

dem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden (der
zugleich Schriftführer ist) und dem Schatzmeister.

2. Der Verein wird durch ein Mitglied des Vorstands vertreten.
Die Vertretungsmacht des Vorstands ist in der Weise be
schränkt, daß zu Rechtsaeschäften mit einem Geschäftswert
über DM 100,00 die Zustimmung der Mitaiiederversammluna
erforderlich ist.

§ 8 Zuständigkeit des Vorstands
1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zu

ständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen
Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insiDesondere fol
gende Aufgaben:
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung

sowie Aufstellung der Tagesordnung;
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitaiiederversammluna
c) Buchführung und Erstellung des Jahresberichts;
d) Beschlußfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.

2. In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der
Vorstand eine Beschlußfassung der Mitgliederversammlung
herbeiführen.

3 9 Wahl und Ämtsdauer des Vorstands
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die

Dauer von einem Jahr. gerechnet von der Wahl an, gewählt.
Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt.
Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.
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Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitalieder des Vereins

gewählt werden. Mit der Beendiauna der Mitaiiedschart im

Verein endet auch das Amt des Vorstandsmitgiieds.

2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so

kann der Vorstand für die restliche Ämtedauer des Ausge

schiedenen einen Nachfolger wählen.

§ 10 Beschlüsse des Vorstands
1. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei sei

ner Mitglieder anwesend sind.
2. 3ei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der abge

gebenen Stimmen: bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme

des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellver

tretenden Vorsitzenden.

§ 11 Mitgliederversammlung
1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine

Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mit

glied schriftlich bevoilmächtiat werden. Die Bevollmächti—

gung ist bei jeder Mitgliederversammlung gesondert zu er

teilen, ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde

Stimmen vertreten.
2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten

zuständig:
a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands;

Entlastung des Vorstands;
b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;
c) Wahl und Äbberufung der Mitglieder des Vorstands;

d) Beschlußfassung über Xnderung der Satzung und über die

Auflösung des Vereins:
e) Wahl von zwei Kassenprüfern.

§ 12 Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Semester soll die ordentliche Mitglie

derversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter

Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter

Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit

dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden

Tag. Das Einladunqsschreiben gilt dem Mitglied als zuge

gangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein

schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Ta

gesordnung setzt der Vorstand fest.
2. Jedes Mitglied kann vor Beginn der Mitgliederversammlung

eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Ver—

sammlunqsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung

die Ergänzung bekanntzugeben. Uber Anträge auf Eraänzung

der Tagesordnung. die in Mitgliederversammlungen gestellt

werden, beschließt die Versammlung.
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§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder
wenn ein Zehntel der Mitalieder dies schriftlich unter Ängabe
des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 14 Beschlußfassuna der Mitgliederversammluna
1. Die Mitgliederversammluna wird vom Vorsitzenden. bei dessen

Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem
Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwe
send, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei
Wahlen kann die Versammluncrsleituna für die Dauer des Wahl
ganges und der vorhergehenden Diskussion einem WahlausschuJ3
übertragen werden.

2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlunasleiter. Die
Abstimmung muß schriftlich durchgeführt werden. wenn ein
Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies
beantragt.
Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn min
destens ein Viertel sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend
ist. Bei Beschluf3unfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet,
innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung
mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen: diese ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be—
schlußfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
Die Mitgliederverammlunq fai3t Beschlüsse im allgemeinen mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimm—
enthaltunaen gelten als ungültige Stimmen. Zur Anderuna der
Satzung ist jedoch eine Mehrheit von dreiviertel der ab
gegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine
solche von neunzehntel erforderlich. Eine hnäerung des
Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder
beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der n der
Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann
nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt
werden.

5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abge
gebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr
als die Hälfte der abgegebenen aültiaen Stimmen erhalten,
so findet zwischen den beiden Kandidaten. die die meisten
Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist
dann derjenige. der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei
gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungs—
leiter zu ziehende Los.

5. über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das vom jeweiligen Schriftführer zu unter
zeichnen ist.
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§ 15 Äufiösuna des Vereins
1. Die Äulösunq des Vereins kann nur in einer Mitctlieö.erver—

sammlunq mit einer Mehrheit von neunzehntel der abaeaebe—

nen qültiqen Stimmen beschlossen werden (S 14 Abs. 4)

2. Falls die Mitaliederversammlunq nicht anders beschließt.
sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende

aemeinsam vertretunasberechtiqte Liquidatoren.
3. Das nach der Beendiaunq der Liquidation vorhandene Vermöaen

fällt an die Blindenschule Paderborn (S 2 Abs. 5)
4. Die vorstehenden Bestimmunqen elten entsprechend. wenn der

Verein aus einem anderen Grund aufqelöst wird oder seine

Rechtsfähiakeit verliert.

Paderborn, den 03.12.1991 Unterschri ften
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